
  
 

Bundesministerium der Verteidigung 53003 Bonn, 27.10.1998 
WV II 7   Az 68-02-05/55 Tel. (0228) 12-3377 
 FAX: (0228) 12-3318 
 
Oberfinanzdirektionen 
 LBA/LVBA 
Bremen    -mit NA für Sonderbauleitung für TL Bremen Farge 
Chemnitz    -mit NA für StHBA Chemnitz 
Cottbus    -mit NA für LBA Brandenburg 
Düsseldorf  
Erfurt     -mit NA für StBA Suhl 
Frankfurt/Main   -mit NA für StBA Darmstadt 
Hamburg 
Hannover    -mit NA für StHBA Hannover II 
Karlsruhe    -mit NA für StHBA Baden-Baden 
Kiel     -mit NA für StBA Schleswig 
Koblenz in Mainz   -mit NA für StBA Landau 
Köln     -mit NA für StBA Köln III 
Magdeburg 
München    -mit NA für FBA Augsburg 
Münster 
Nürnberg 
Rostock    -mit NA für LBA Rostock 
Saarbrücken 
Stuttgart 
Berlin, BV-Abt. 
 
Bundesamt für Wehrverwaltung 
 
Wehrbereichsverwaltung  I, II, III, IV, V, VI, VII  
 
 
nachrichtlich: 
 
Pionierschule und Fachschule des Heeres für Bautechnik München 
-Lehrgruppe A/Hörsaalleiter Infrastruktur- 
 
ABC- und Selbstschutzschule Sonthofen 
-Lehrgruppe A-, 
 
Bundesrechnungshof, Frankfurt 
 
 
Betr.: 
 

Führungsaufgaben der POL-Leit Oberfinanzdirektionen Hannover u. LVBA Mainz mit 
den Leit-Bauämtern Hannover II und Landau;  

 hier: Anpassung und Umsetzung von Standard- und Musterplanungen 
 
  



Bezug: 1.) BMVg vom 01.09.1995 U III/U III 2- Az 68-02-05/55 
 2.) BMVg vom 24.03.1997 WV/U III 2- Az 45-05-11/20 
 3.) BMVg vom 09.07.1998 WV II 7 Az 45-05-11/20 
 4.) BMVg vom 20.07.1998 WV II 7 Az 68-20-55/00-//-68-21-55/00 
 
Mit meinem Erlaß gemäß Bezug 1.) habe ich auf die Zuständigkeiten der POL-Leitbauämter, die in 
Abstimmung mit den jeweils zuständigen Landesministerien für die übergreifende Planung von 
nationalen und NATO-POL on- und off –base Infrastruktureinrichtungen/ -maßnahmen eingerichtet 
wurden, hingewiesen. 
Mit Bezug 2.) wurde die aktualisierte Aufstellung der POL-Leitbauämter verteilt und gebeten, daß 
auch zur programmgemäßen Abwicklung bei der Sanierung und Anpassung von Tankanlagen/Tank- 
stellen, die POL-Leitbauämter einzuschalten sind  
 
Aus gegebener Veranlassung weise ich darauf hin, daß dieses nicht nur für das vorgenannte Tank-
stellenprogramm gilt, sondern, daß auch bei allen anderen POL-Maßnahmen, die 
 

OFD Hannover mit StHBA Hannover II oder die 
OFD Koblenz-LVBA Mainz mit StBA Landau 

 
aus übergeordneten planerischen Gesichtspunkten zur fachtechnischen Beratung einzuschalten ist. 
 
Diese beiden, mit besonderen Planungsaufgaben betrauten Leitbauämter sind ebenfalls zuständig für 
die Überarbeitung und Anpassung der POL-Standardplanungen on- / off- base und sonstige, wobei 
alle anderen Bauämter jährlich aufgefordert sind über ihre Erfahrungen hinsichtlich der Anwendung  
zu berichten. 
Auf diese Erfahrungsberichte -auch „Fehlanzeige“- kann nicht verzichtet werden. Sie dienen als 
Instrument, welches den zuständigen POL-Leit-OFD’en/ Leitauämtern die Möglichkeit verschafft, 
erforderlichenfalls eine Anpassung/Überarbeitung der Standard- oder Musterplanungen zeitgerecht 
durchzuführen. 
 
Erst die konsequente Anwendung der Musterplanung für die Anpassung von Tankstellen führt zur 
Einsparung von Planungs- und Herstellungskosten. Gleiches betrifft die Anwendung der NATO-
/nationalen Standardplanungen, unter Berücksichtigung geltender NATO- und BMVg Kriterien. 
Hierdurch wird ein gesamtwirtschaftliches Handeln sichergestellt. 
 
Im Rahmen der baufachliche Nachschau stellte sich heraus, daß in mehreren Fällen von den gültigen 
Standards abgewichen worden war, was zwischenzeitlich zu kostenträchtigen Nachbesserungen führte. 
 
Ich fordere Sie hiermit auf, bei allen anstehenden POL-Maßnahmen sich der beiden POL-Standard-
Planungsämter zu bedienen, damit zukünftig die Beachtung und Realisierung aller bestehenden 
Standards und Kriterien sowie die Anwendung vorgegebener Muster- und Standardplanungen 
sichergestellt ist. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
Pfüller 
 
 
  

 



Zusatz für die Oberfinanzdirektionen: 
 
Ich bitte mich davon in Kenntnis zu setzen, wenn sich durch Strukturänderungen im Bereich Ihrer 
Staats- oder -Bauämter auf dem POL-Sektor Veränderungen ergeben haben. 
Sollte diese Strukturänderung anstehen oder bereits durchgeführt sein, bitte ich mir mitzuteilen, von 
wem zukünftig dieser Fachbereich abgedeckt wird oder werden soll. 
Eine Benachrichtigung hierzu erwarte ich bis zum 01. Januar 1999. -Fehlanzeige ist erforderlich-. 
 
Im Auftrag 
 
 
Pfüller  


